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  Amtliche Bekanntmachungen 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

42/2017 (13. November 2017) 

 

 

Dreizehnte Satzung zur Änderung der 
Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- 
und Prüfungsordnungen für die 
Masterstudiengänge an der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg  
(Rahmenordnung – ROMA)  

vom 13. November 2017 

Aufgrund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 32 Abs. 3 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99) hat der 
Senat der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg gemäß 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 LHG in seiner Sitzung am 
09.11.2017 die nachfolgende Änderungssatzung der 
Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- und 
Prüfungsordnungen für die Masterstudiengänge 
beschlossen. 

Artikel 1 

Die Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- und 
Prüfungsordnungen für die Masterstudiengänge der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg vom 9. Mai 2008 
(Rahmenordnung) werden wie folgt geändert: 

1. § 11 (5) wird wie folgt geändert: 

 

§ 11  Anrechnung von Studienzeiten, Anerkennung 
von Studienleistungen und Modulprüfungen 

 

(5) Soweit die jeweiligen studiengangsspezifischen 
Studien- und Prüfungsordnungen nichts anderes 
regeln, ist eine Anrechnung höchstens für die Hälfte 
der für den Masterstudiengang geforderten Studien- 
und Prüfungsleistungen möglich. Eine bereits 
angefertigte Masterarbeit kann nicht angerechnet 
werden. Studien- und Prüfungsleistungen aus dem als 
Zugangsvoraussetzung geforderten Erststudium 
können nicht angerechnet werden. 

 
Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 

 

Ludwigsburg, den 13. November 2017 

 

Prof. Dr. Martin Fix 

Rektor 

 


